KV-VERHANDLUNGEN FGW 2025 & 2026

ANGESTELLTE

PROTOKOLL ZUM GEHALTSABSCHLUSS

Zwischen dem Fachverband der Gas- und Warmeversorgungsunternehmungen und der
Gewerkschaft GPA wird nachstehende Vereinbarung geschlossen:

GEHALTSABSCHLUSS 1.11.2025:

1. Erhohung der kollektivvertraglichen Mindestgehalter ab 1.11.2025 (Beilage 1a) in der
Grundstufe um 2,0 %. Die Hohe der Vorruckungswerte bleibt unverandert.

2. Die tatsachlichen Monatsgehalter der in den Betrieben beschaftigten Angestellten,
ausgenommen die kaufmannischen Lehrlinge, werden ab 1.11.2025 um 1,41 % erhoht.

Einmalige Kaufkraftsicherungspramien / einmalige zusatzliche Freizeit:

a. Angestellte, die am 31.10.2025 in einem aufrechten Dienstverhaltnis stehen und
bei dem am 30.11.2025 dem Grunde nach eine Arbeits- bzw. Entgelt- oder
Entgeltfortzahlungspflicht besteht, erhalten die erste
Kaufkraftsicherungspramie in Hohe von € 500,-. Teilzeitbeschaftigte
Angestellte erhalten den ihrer vereinbarten Normalarbeitszeit entsprechend
aliquoten Teil der Kaufkraftsicherungspramie, bei Altersteilzeit zuzuglich des
Anteiles, der dem Gehaltsausgleich entspricht. Bei vereinbarten Anderungen der
Normalarbeitszeit im Zeitraum zwischen 31.10.2025 und 30.11.2025 ist das
vertragliche ArbeitszeitausmaB zum Stichtag 30.11.2025 maBgeblich.

Angestellte, die sich am 30.11.2025 in Vater- oder Mutterkarenz befinden oder
Prasenz- oder Zivildienst leisten, haben keinen Anspruch auf die erste
Kaufkraftsicherungspramie.  Der  Entfall des Anspruches auf die
Kaufkraftsicherungspramie gilt auch fur alle anderen Formen eines aufrechten
Dienstverhaltnisses mit ganzlich ruhenden Hauptpflichten (= Arbeits- und
Entgeltpflicht) wie zB bei vereinbartem unbezahlten Urlaub, Sabbaticals,
Vereinbarung eines Papamonates oder bei sonstigen Karenzen wie zB der
Bildungskarenz, Pflegekarenz, etc. Anspruch auf die erste
Kaufkraftsicherungspramie haben jedenfalls Arbeitnehmer:innen, die aufgrund
einer Dienstverhinderung bzw. eines Arbeitsunfalles iSd § 8 AngG keinen
Anspruch auf Entgeltfortzahlung haben.

Die erste Kaufkraftsicherungspramie ist gemeinsam mit der Abrechnung fur das
Kalendermonat Dezember 2025 auszuzahlen. Im Falle der Beendigung eines
Dienstverhaltnisses vor der betriebstiblichen Dezemberabrechnung 2025 ist die
Kaufkraftsicherungspramie gemeinsam mit den Beendigungsanspruchen
auszubezahlen. Im Falle einer Karenzierung oder Freistellung im obigen Sinne ist
die erste Kaufkraftsicherungspramie vor deren Beginn auszubezahlen.
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b. Angestellte, die am 31.10.2025 in einem aufrechten Dienstverhaltnis stehen und
bei dem am 30.06.2026 dem Grunde nach eine Arbeits- bzw. Entgelt- oder
Entgeltfortzahlungspflicht besteht, erhalten die zZweite
Kaufkraftsicherungspramie in Hohe von € 500,-. Teilzeitbeschaftigte
Angestellte erhalten den ihrer vereinbarten Normalarbeitszeit entsprechend
aliquoten Teil der Kaufkraftsicherungspramie, bei Altersteilzeit zuzlglich des
Anteiles, der dem Gehaltsausgleich entspricht. Bei vereinbarten Anderungen der
Normalarbeitszeit im Zeitraum zwischen 31.10.2025 und 30.06.2026 ist das
vertragliche ArbeitszeitausmaB zum Stichtag 30.06.2026 mafgeblich.

Angestellte, die sich am 30.06.2026 in Vater- oder Mutterkarenz befinden oder
Prasenz- oder Zivildienst leisten, haben keinen Anspruch auf die erste
Kaufkraftsicherungspramie.  Der  Entfall des Anspruches auf die
Kaufkraftsicherungspramie gilt auch fur alle anderen Formen eines aufrechten
Dienstverhaltnisses mit ganzlich ruhenden Hauptpflichten (= Arbeits- und
Entgeltpflicht) wie zB bei vereinbartem unbezahlten Urlaub, Sabbaticals,
Vereinbarung eines Papamonates oder bei sonstigen Karenzen wie zB der
Bildungskarenz, Pflegekarenz, etc. Anspruch auf die erste
Kaufkraftsicherungspramie haben jedenfalls Angestellte, die aufgrund einer
Dienstverhinderung bzw. eines Arbeitsunfalles iSd § 8 AngG keinen Anspruch auf
Entgeltfortzahlung haben.

Die zweite Kaufkraftsicherungspramie ist gemeinsam mit der Abrechnung fur das
Kalendermonat Juli 2026 auszuzahlen. Im Falle der Beendigung eines
Dienstverhaltnisses vor der betriebsiiblichen Juliabrechnung 2026 ist die
Kaufkraftsicherungspramie gemeinsam mit den Beendigungsanspruchen
auszubezahlen. Im Falle einer Karenzierung oder Freistellung im obigen Sinne ist
die zweite Kaufkraftsicherungspramie vor deren Beginn auszubezahlen.

Umwandlung der Kaufkraftsicherungspramie in einen zusatzlichen und ganztagigen
Freizeitanspruch:

Anstelle der Kaufkraftsicherungspramie kann in Betrieben mit Betriebsrat ausschlieBlich
durch Betriebsvereinbarung bis langstens 12.12.2025 eine einmalige Umwandlung und
Konsumation in Form von ein bis vier ganzen, unverfallbaren Freizeittagen unter Fortzahlung
des Entgelts vereinbart werden. In der Betriebsvereinbarung kann dabei eine fixe Aufteilung
der Pramie(n) und/oder zusatzlicher Freizeit vorgesehen werden (zB Umwandlung beider
Kaufkraftsicherungspramien in vier Freizeittage oder zB zwei Tage Freizeit fur die erste
Kaufkraftsicherungspramie und daneben € 500,-- in Geld fur die zweite
Kaufkraftsicherungspramie). Es konnen jedoch nur ganze Tage (= € 250,--/Tag) gewandelt
werden.

Daruber hinaus konnen in der Betriebsvereinbarung noch zusatzliche Bestimmungen (zB
Umwandlung fur alle Angestellten oder nur fur bestimmte Gruppen von Angestellten) oder
zusatzliche Gestaltungsrechte (zB ein Wahlrecht des/der einzelnen Angestellten oder ein
(teilweises) Ruckumwandlungsrecht des Arbeitgebers bei unvorhersehbaren betrieblichen
Umstanden) festgelegt werden.

Die Betriebsvereinbarung kann in begriindeten Einzelfallen Abweichungen durch schriftliche
Einzelvereinbarungen zulassen. Dies insbesondere bei Angestellten mit groBen
Resturlaubsbestanden, personellen Engpassen in bestimmten Betriebsabteilungen, hohen
Auftragsbestanden, sonstigen betrieblichen Erfordernissen oder in begriindeten Einzelfallen
auf Wunsch des Angestellten bzw. Angestellten. Durch die Ausnahmevereinbarung darf
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jedenfalls die Hohe der Kaufkraftsicherungspramie bzw. der zusatzlichen Freizeit nicht
gekirzt werden.

Teilzeitbeschaftigte Angestellte erhalten den ihrer vereinbarten Normalarbeitszeit
entsprechend aliquoten Teil an Freizeittagen, aufgerundet auf ganze Stunden, bei
Altersteilzeit zuzlglich des Anteiles, der dem Lohnausgleich entspricht. Die konkrete
Umrechnungsmethode  der  Kaufkraftsicherungspramie in  Freizeit kann  fur
Teilzeitbeschaftigte durch Betriebsvereinbarung naher festgelegt und ausgestaltet werden.

In Betrieben ohne Betriebsrat kann die Umwandlung der Kaufkraftsicherungspramie in
Freizeit durch schriftliche Einzelvereinbarung erfolgen. Durch die Einzelvereinbarung darf
jedenfalls die Hohe der Kaufkraftsicherungspramie bzw. der zusatzlichen Freizeit nicht
gekurzt werden.

Den Verbrauch der zusatzlichen, ganztagigen Freizeittage legt der/die Angestellte fest,
doch hat er bzw. sie sich um das Einvernehmen mit dem Arbeitgeber zu bemihen. Kommt
das Einvernehmen nicht zustande, kann er bzw. sie mit einer Vorankiindigungszeit von vier
Wochen den Verbrauchszeitpunkt einseitig festlegen.

Der Verbrauch der Freizeittage geht der Konsumation von Urlaubstagen im Sinne des UrlG
oder sonstigem tageweisen Zeitausgleich vor. Im Falle der (teilweisen) Nichtkonsumation
der Freizeittage bis langstens 31.08.2027 sind umgewandelte Freizeittage wieder in eine
Kaufkraftsicherungspramie rickzuwandeln, wobei flir jeden nicht konsumierten Freizeittag
eine Kaufkraftsicherungspramie in Hohe von € 250,-- mit der Abrechnung fir den
Kalendermonat Oktober 2027 auszubezahlen ist.

Im Falle einer Beendigung des Dienstverhaltnisses vor Konsumation der Freizeittage gebiihrt
der nicht konsumierte Anteil an Freizeittagen in Form von Geld in Hohe des umgewandelten
Anteils der Kaufkraftsicherungspramien (= € 250/Tag) als Beendigungsanspruch.

c. Fiir Lehrlinge, die sich am 31.10.2025 in einem aufrechten Lehrverhaltnis im
Sinne des Berufsausbildungsgesetzes befinden, gelten folgende Regelungen:

I. Bei weiterhin aufrechtem Lehrverhaltnis zum 30.11.2025 im gleichen
Ausbildungsbetrieb erhalten Lehrlinge mit der Abrechnung flir den
Kalendermonat Dezember 2025 eine Kaufkraftsicherungspramie in Hohe von
Euro 250,--.

Il.  Beieinem in der Zeit zwischen 31.10.2025 und 30.11.2025 erfolgten Wechsel
von einem Lehrverhaltnis in ein Dienstverhaltnis gebiihrt mit der Abrechnung
fur den Kalendermonat Dezember 2025 anstelle von |[I. eine
Kaufkraftsicherungspramie in Hohe von € 500, --.

Ill.  Ein Anspruch auf eine zweite Kaufkraftsicherungspramie besteht nicht.

IV.  Einzig bei einem in der Zeit zwischen 01.12.2025 und 30.06.2026 erfolgten
Wechsel von einem Lehrverhaltnis in ein Dienstverhaltnis gebihrt eine
zusatzliche Kaufkraftsicherungspramie in Hohe von Euro 250,--, die mit der
Abrechnung fur das Kalendermonat Juli 2026 auszubezahlen ist. Dies jedoch
nur dann, wenn der/die Angestellte an beiden Stichtagen im selben Betrieb
ununterbrochen beschaftigt ist.

V. Eine Wandlung der Kaufkraftsicherungspramie fur Lehrlinge bzw. der
zusatzlichen Pramie gemal IV. in Freizeit ist nicht moglich.
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3. Die Lehrlingseinkommen werden ab 1.11.2025 wie folgt festgesetzt:

1.11.2025 Tabelle | Tabelle |l
1. Lehrjahr €1.071.00 €1.293.711
2. Lehrjahr €1.295.40 € 1.596.26
3. Lehrjahr € 1.657.50 €1.549.22
4. Lehrjahr € 215220 € 225572

* gilt fur Lehrlinge in Lehrberufen, in denen eine mehr als dreijahrige Lehrzeit in den
geltenden Ausbildungsvorschriften vorgesehen ist.

4. Die Aufwandsentschadigungen betragen ab 1.11.2025 (Beilage 1b):

volle
Taggeld Nachtgeld Reiseaufwandsentschadigung
(Tag- u. Nachtgeld)

mindestens
€70,92 €42,06 €112,98

5. Erhohung der kollektivvertraglichen Zulagen mit Ausnahme der Schichtzulagen und der
Nachtarbeitszulage um 2,0 % ab 1.11.2025, die Aufwandsentschadigungen bleiben
unverandert (Beilage 1b). Die innerbetrieblichen Zulagen werden, sofern sie im
Kollektivvertrag namentlich genannt werden, um 1,41 % ab 1.11.2025 erhoht.

Die Schichtzulage fur die 2. Schicht wird ab 1.11.2025 auf € 1,063 erhoht.

Die kollektivvertragliche Nachtarbeitszulage sowie die Schichtzulage fir die 3. Schicht
werden wie folgt erhoht:

e Ab 1.11.2025 auf € 3,508

e Ab 1.11.2026 auf € 3,754
e Ab 1.11.2027 auf € 4,000

6. Geltungsbeginn: 1.11.2025
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Gehaltsabschluss 1.11.2026

1. Erhohung der kollektivvertraglichen Mindestgehalter ab 1.11.2026 (Beilage 2a) in der
Grundstufe um 2,1 %. Die Hohe der Vorruckungswerte bleibt unverandert.

2. Die tatsachlichen Monatsgehalter der in den Betrieben zum 31.10.2026 beschaftigten
Angestellten, ausgenommen die kaufmannischen Lehrlinge, werden ab 1.11.2026 um 1,9 %
erhoht.

3. Erhohung der kollektivvertraglichen Zulagen, mit Ausnahme der Schichtzulage fur die dritte
Schicht und der Nachtarbeitszulage, um 2,1 % ab 1.11.2026, die Aufwandsentschadigungen
werden um 2,1 % erhoht. (Beilage 2b). Die innerbetrieblichen Zulagen werden, sofern sie
im Kollektivvertrag namentlich genannt werden, um 1,9 % ab 1.11.2026 erhoht.

Die kollektivvertragliche Nachtarbeitszulage sowie die Schichtzulage fir die dritte Schicht
werden wie folgt erhoht:

e Ab 1.11.2026 auf € 3,754
e Ab 1.11.2027 auf € 4,000

4. Erhohung der Lehrlingseinkommen ab 1.11.2026 wie folgt:

1.11.2026 Tabelle | Tabelle Il
1. Lehrjahr € 1.093,49 € 1.320,88
2. Lehrjahr € 1.322,60 € 1.629,78
3. Lehrjahr € 1.692,31 €1.990,15
4. Lehrjahr* €2.197,40 € 2.303,09

5. Geltungsbeginn: 1.11.2026

Wien, am 22.09.2025
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ANG_Beilage 1a

Mindestgehaltstabelle ab 01.11.2025

Grundstufe

fur den

Fachverband der Gas- und Warmeversorgungsunternehmungen

nach 4
Jahren

nach 2
Jahren

nach 6
Jahren

nach 9
Jahren

nach 12
Jahren

2,4J

Vorriickungswerte

6,9,12J

I (M 11I-15%)

J

2 631,94 2 673,13 2714,32 41,19

2 631,94 2 673,50 2 715,06 2 735,84 2 756,62 2777,40 41,56 20,78
2 809,58 2 854,00 2 898,42 2 920,66 2 942,90 2 965,14 44,42 22,24
3 075,36 3131,30 3187,24 3 215,20 3 243,16 3271,12 55,94 27,96
3 479,06 3542,38 3 605,70 3 637,36 3 669,02 3 700,68 63,32 31,66
3922,28 4 015,46 4 108,64 4 155,24 4 201,84 4 248,44 93,18 46,60
4 553,56 4 697,98 4 842,40 4 914,62 4 986,84 5 059,06 144,42 72,22
4 992,50 5 150,84 5 309,18 5 388,37 5 467,56 5 546,75 158,34 79,19
6 267,41 6 466,22 6 665,03 6 764,43 6 863,83 6 963,23 198,81 99,40
5 327,27 5 496,24 5 665,21 5 749,69 5 834,17 5918,65 168,97 84,48
6 922,70 7 142,49

Grundstufe nach 2 J nach 4 J nach 6 J nach 9 J

22.09.2025



ANG_Beilage 1b

Gas- und Warmeversorgungsunternehmungen

giiltig ab 1. November 2025

Reiseaufwandsentschadigung

volle
Reiseaufwandsentschadigung
Angestellte der Taggeld Nachtgeld (Tag- u. Nachtgeld)
Beschaftigungsgruppe mindestens mindestens mindestens
A-K,Mlbis M IV 70,92 42,06 112,98

Messegeld Das Messegeld betragt pro Kalendertag 33,53

Trennungskostenentschadigung betragt mind. 30,44

§ 7 - Beschiftigung auBerhalb des standigen Betriebes

der Betrag von € 14,68
der Betrag von € 36,66

§ 11 (2) - Nacht- und Schichtarbeit

Vergiitung gem. a) € 3,508
Vergiitung gem. b) € 1,063

01.11.2025



ANG_Beilage 2a

Mindestgehaltstabelle ab 01.11.2026

Grundstufe

fur den

Fachverband der Gas- und Warmeversorgungsunternehmungen

nach 2
Jahren

nach 4
Jahren

nach 6
Jahren

nach 9
Jahren

nach 12
Jahren

2,4J

Vorriickungswerte
6,9,12J

I (M 11I-15%)

J

2 687,21 2 728,40 2769,59 41,19

2 687,21 2728,77 2770,33 2 791,11 2 811,89 2 832,67 41,56 20,78
2 868,58 2 913,00 2 957,42 2 979,66 3001,90 3024,14 44,42 22,24
3139,%4 3195,88 3 251,82 3279,78 3307,74 3 335,70 55,94 27,96
3 552,12 3 615,44 3 678,76 3710,42 3742,08 3773,74 63,32 31,66
4 004,65 4 097,83 4 191,01 4 237,61 4 284,21 4 330,81 93,18 46,60
4 649,18 4793,60 4 938,02 5010,24 5 082,46 5 154,68 144,42 72,22
5097,34 5 255,68 5 414,02 5 493,21 5 572,40 5 651,59 158,34 79,19
6 399,03 6 597,84 6 796,65 6 896,05 6 995,45 7 094,85 198,81 99,40
5439,14 5 608,11 5777,08 5 861,56 5 946,04 6 030,52 168,97 84,48
7 068,08 7 507,66

Grundstufe nach 2 J nach 4 J nach 6 J nach 9 J

22.09.2025



ANG_Beilage 2b

Gas- und Warmeversorgungsunternehmungen

giiltig ab 1. November 2026

Reiseaufwandsentschadigung

volle
Reiseaufwandsentschadigung
Angestellte der Taggeld Nachtgeld (Tag- u. Nachtgeld)
Beschaftigungsgruppe mindestens mindestens mindestens
A-K,Mlbis M IV 72,41 42,94 115,35

Messegeld Das Messegeld betragt pro Kalendertag 34,23

Trennungskostenentschadigung betragt mind. 31,08

§ 7 - Beschiftigung auBerhalb des standigen Betriebes

der Betrag von € 14,99
der Betragvon € 37,42

§ 11 (2) - Nacht- und Schichtarbeit

Vergiitung gem. a) € 3,754
Vergiitung gem. b) € 1,085

01.11.2026



	FGW Protokoll zum Gehaltsabschluss 2025 und 2026
	Beilage 1a - GasWärme_Mindestgehaltstabelle_2025
	Beilage 1b - Aufwandsent_ANG2025 o Erhöhung
	Beilage 2a - GasWärme_Mindestgehaltstabelle_2026
	Beilage 2b - Aufwandsent_ANG2026 Erhöhung 2,1 %



